


Textliche Festsetzungen 

Bebauungsplan Nr. 105/1 
- Uedesheim, Rheinfährstraße / Norfer Weg - 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 03.07.1968 Es gilt die BauNVO 1962 

Baugestaltung 

Die Festsetzungen über die Baugestaltung beruhen auf § 9 (2) BBauG, § 4 der 1. DVO zum BBauG in 
Verbindung mit § 103 BauONW. 

Das IV-geschossige Gebäude und die Garagen sind mit einem Flachdach zu versehen. 


